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Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für die Entwicklung 
von Kindertageseinrichtungen zu Eltern-Kind-Zentren in Thüringen 
(ThEKiZ) 
 
 
Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt die Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen 

für die Entwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Eltern-Kind-Zentren in Thüringen (ThE-

KiZ). 
 

 

 

 

 

Abstimmung:  13 Ja-Stimmen 
     0 Nein-Stimmen 
     2 Enthaltungen 
 

Einstimmig angenommen. 



Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen 
für die Entwicklung von Kindertageseinrich
tungen zu Eltern-Kind-Zentren in Thüringen 
(ThEKiZ) 

1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 

1.1 Zweck der Förderung ist die Unterstüt
zung der örtlichen Träger der öffentli
chen Jugendhilfe beim Ausbau von 
Kindertageseinrichtungen zu Thüringer 
Eltern-Kind-Zentren (ThEKiZ). Recht-
liche Grundlagen hierfür sind die §§ 16 
und 82 Achtes Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB VIII). 

1.2 Mit der Förderung von Maßnahmen zur 
Entwicklung von ThEKiZ sollen Kin
dertageseinrichtungen entwickelt wer
den, die eine besonders ausgeprägte Fa
milien- und Sozialraumorientierung 
aufweisen. Diese Besonderheit soll auf 
der Grundlage kommunaler Bedarfser
hebungen in die örtliche Jugendhilfepla
nung als Leistung nach § 16 SGB VIII 
(Allgemeine Förderung der Erziehung in 
der Familie) aufgenommen und mit be
reits bestehenden Angeboten nach § 16 
SGB VIII zu einem integrierten kom
munalen Gesamtkonzept verbunden 
werden. 

1.3 Zu diesem Zweck gewährt das Land 
nach Maßgabe dieser Richtlinie, des 
§ 44 Thüringer Landeshaushaltsordnung 
(ThürLHO) und den dazu erlassenen 
Verwaltungsvorschriften sowie des 
Zehnten Buches Sozialgesetzbuch (SGB 
X) in Verfolgung der Ziele der § § 8 2 
und 85 SGB VIII den örtlichen Trägem 
der öffentlichen Jugendhilfe Zuweisun
gen. 

1.4 Zielerreichungskontrolle 

1.4.1 Zur Umsetzung der Verwaltungsvor-
schrift zu § 23 ThürLHO - Zielerrei-
chungskontrolle (Controlling) - sollen 
mit der Förderung nachfolgende Ziele 
erreicht werden: 

a) Vorhalten von mindestens einem 
ThEKiZ pro Landkreis/kreisfreier 
Stadt in einem Zeitraum von zwei 
Jahren, 

b) Weiterentwicklung der bisher ge
förderten Modelleinrichtungen 
ThEKiZ zu Konsultationseinrich
tungen für andere interessierte Kin
dertageseinrichtungen und Träger 
der Jugendhilfe, 

c) Schaffung bzw. Erhöhung verbind
licher Kooperationsvereinbarungen 
zwischen Kindertageseinrichtun
gen, die sich zu ThEKiZ entwickeln 
und Leistungsanbietern familienun
terstützender Leistungen im Sozial
raum, Fachkräften und Bürgem/-
innen sowie Beteiligung an kom
munalen Netzwerken und Teilnah
me bzw. Initiierung von Netzwerk
treffen und Gremienarbeit auf 
kommunaler Ebene, 

d) Verankerung der Angebote nach 
§ 16 SGB V i n in der örtlichen Ju-
gendhilfeplanung. 

1.4.2 Die Umsetzung der Ziele nach Nr. 1.4.1 
erfolgt durch die unter Nr. 2 benannten 
Fördermaßnahmen entsprechend den 
örtlichen Bedarfen im Rahmen der 
kommunalen Selbstverwaltung durch die 
örtlichen Träger der öffentlichen Ju
gendhilfe. 

1.4.3 Zur Überprüfung der Erreichung der 
Ziele der Landesförderung nach Nr. 
1.4.1 dieser Richtlinie werden auf Lan
desebene folgende Indikatoren festge-
legt: 

a) Anzahl der Kindertageseinrichtungen, 
die sich im Zeitraum des Förderpro
gramms zum ThEKiZ entwickelt haben 
und Erweiterung der Zahl der Landkrei
se bzw. kreisfreien Städte, die ThEKiZ 
unterstützen; 

b) Anzahl der aus den Modelleinrichtungen 
ThEKiZ entwickelten Konsultationsein
richtungen sowie Anzahl der Beratungs
und Informationsmaßnahmen, die durch 
die Konsultationseinrichtungen vorge
nommen wurden; Anzahl der beratenen 
Einrichtungen und Träger; 
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c) Einhaltung der Fachlichen Empfehlun 
gen des Eandes^ugendhilfeausschusses 
z u T h E K i Z durchdiegeforderten Ein
richtungen, Anzahl von Beratungs-und 
Informationsgesprächen sowie neuer 
Kooperationsvereinbarungen Im Rah-
menderVemetzungvorGrt, Verände-
rung der Kooperationsstrukturen im Be 
trachtungszeitraum; 

d) Anzahl der durchgeführten Planungsge 
spräche mit den Trägem der öffentlichen 
Jugendhilfe, dem örtlichen Jugendhil
feausschuss und Aufnahme der gefor 
derten Einrichtungen in die Maßnahme 
plänederRegionen; Anzahl derEand-
kreiseund kreisfreien Städte ,d ieThE-
K i Z in der Jugendhilfeplanung verankert 
haben. 

1.5 Ein Anspruch des Antragstellers auf 
Gewährung der Zuwendung besteht 
nicht. Vielmehr entscheidet die bewilli
gende Stelle auf Grund ihres pflichtge-
mäßen Ermessensim Rahmender ver 
fugbaren Haushaltsmittel. 

2 Gegenwand der Förderung 

Gefördert werden können: 

a) Maßnahmen zur Gestaltung eines 
individuellen Entwicklungsweges 
von der Kindertageseinrichtung 
zum ThEKiZ unter Berücksichti
gung der örtlichen Eedarfö nnd 
Strukturen. 
Eördertahig sind Sach-, Honorar 
undPersonalausgabenförd ieEnt -
wicklung von Kindertageseinrich
tungen z u T h E K i Z m i t Ausnahme 
von Maßnahmen nach Zi t f .2Euch-
stabec. Nicht fördertahigsindln-
vestitionen. 

b) Maßnahmen zur Entwicklung der 
ehemaligenModelleinrichtungenzu 
Konsultationseinrichtungen. 
Gefördert werden Honorar-,Perso-
na l -undSachausgaben .Nich t för -
dertahig sind Investitionen. 

c) Maßnahmen der Trozessbegleitung. 
Gefördert werden Honorarausgaben 
von Prozessbegleitem, die eine 

Fortbildung zur Trozessbegleitung 
von Kindertageseinrichtungen zu 
ThEKiZ absolviert haben bzw.bis-
her Trozessbegleiter der Modellein
richtungen waren. Nicht fördertahig 
sind Personal und Sachausgaben 
sowie Investitionen. 

^ Zuwendungsempfänger 

Zuwendungsempfänger för Maßnahmen 
naeh Nr. 2 sind die Landkreise und 
kreisfteien Städte als örtlicheTräger der 
öffentlichen Jugendhilfe. Diese sind be
rechtigt, die Zuweisungen an kreisange-
hörige Städte und Gemeinden sowie 
freieTräger der Jugendhilfe weiterzulei-
ten. 

4 Zuwendungsvoraussetzungen 

4.1 Die Fachlichen Empfehlungen des Lan
desjugendhilfeausschusses för den För-
derbereichThEKiZ sind zur Sicherstel-
iung der Qualität einzuhalten. 

4.2 Geförderte Einrichtungen naeh Nr. 2 
solleneineEntwicklungskonzeptioner-
arbeiten, die die Bedarfsermittlung des 
örtlichen Trägers der öffentlichen Ju 
gendhilfe för Maßnahmen nach § 16 
SGB Vff f berücksichtigt und vom zu 
ständigen Jugendhilfeausschuss be 
schlössen wurde. 

4.3 DieFörderungvonFachkräf tener fö lg t 
unter Beachtung des Beschlusses Nr. 
65^12 des Landesjugendhilfeausschusses 
vom4. Juni 2^12 „FachlicheEmpfeh-
lungen zu Fachkräften im Bereich der 
Kinder-und Jugendhilfe in Thüringens. 

^ Art und Umfang, E^öhe derZuwen
dung 

5.1 Zuwendungsart 

Die Zuweisungen an die Landkreisen 
kreisfreien Städte erfolgen als Projekt 
förderung. 
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5.2 Einanziernngsart nnd-form 

DieZuweisungand ieör t l i chenTräger 
der öffentlichen Jugendhilfe wird als 
nicht rückzahlbareZuweisungin Form 
der Anteilfinanzierung gewährt. 

5.3 8emessnngsgrnndiage 

DieZuweisungand ieör t l i chenTräger 
der öffentlichen Jugendhilfe wird von 
dem furFamilienförderung zuständigen 
Ministeriumaufder Grundlage der zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel 
desLandes nach folgenderBerechnung 
ermittelt: 

Jeder örtliche Träger der öffentlichen 
Jugendhilfekanneinen Sockelbetrag in 
H ö h e v o n 3 . ^ ^ L u r o s o w i e e i n e Auf^ 
Stockung des Sockelbetrages nach einem 
Verteilerschlüssel erhalten, der sichre 
wei l szurHäl f teausdemVerhä l tn i sder 
Zahl der Kinder im Transferleistungsbe-
zug nachdem Zweiten Buch Sozialge 
setzhuch (SGB ff) sowie der Anzahl der 
betreuten Kinder in Kindertageseinrich
tungen im jeweiligen Landkreis bzw.in 
der jeweiligen kreisfreien Stadt zur ent 
sprechenden Gesamtzahl in Thüringen 
berechnet. 
Der tatsächliche Zuweisungsbetrag rieh 
tet sich nach dem konkreten Bedarf laut 
Antragstellung des örtlichenTrägers der 
öffentlichen Jugendhilfe. 

In begründeten Fällenund bei besonde-
rem Landesinteresse kann bei der Zu 
Wendung an den örtlichen Träger der öf
fentlichen Jugendhilfevon dem für ihn 
ermittelten Betrag abgewichen werden. 
Der zugrunde liegende thüringenweite 
Gesamtansatz aller Zuweisungsbeträge 
darfjedoch nicht überschritten werden. 

Die Höhe der Zuweisung des Landes be 
trägt maximal 8 ^ v . H . der zuwendungs-
fahigenAusgaben. 

6 Sonstige Znwendnngshesthnmnngen 

6.1 Die V e r g ü t u n g e n Beschäftigten erfolgt 
unter Beachtung des Besserstellungsver 
botes. Für Zuweisungen gilt der Tarife 
ve r t r agöf fen t l i che rDiens t^Bundund 

Kommunen (TVöD). Oie Förderung von 
Fersonalausgabenfur Lrzieherinnener-
folgt bis maximal LntgeltgruppeS6und 
für Leiterinnen bis maximal Entgelt 
gruppeS13TVöO. 

6.2 Sämtliche Sachausgaben sind aus der 
Förderung des Landes und des örtlichen 
Trägers der öffentliche Jugendhilfe bzw. 
aus Ligenmitteln zu erbringen. 
Für die Förderung von Honorarausgaben 
gilt die Honorarstaffel des für Familien-
Förderung zuständigen Ministeriums. 
Reisekosten sind naeb Maßgabe des 
Thüringer Reisekostengesetzes und der 
hierzu erlassenenVerwaltungsvorschrif^ 
ten zu gewähren. 

6.3 Die Zuweisungen für Maßnahmen naeh 
Nr. 2 können an kommunale Gebiets 
körperschaften und anTräger der freien 
Jugendhilfe weitergeleitet werden. Für 
dieWeitergabe der Landesmittel gelten 
die im Zuweisungsbeseheid gesondert 
festgelegten Bedingungen und Auflagen. 

7 Verfahren 

7.1 Antragsverfahren 

OerFörderantrag ist unterVerwendung 
eines vorgegebenen Formblattes bis zum 
3^. November des dem Bewilligungs-
Zeitraum vorhergehenden Jahres beim 
Thüringer Ministerium für Arbeit, So 
ziales, Gesundheit, Frauenund Familie 
(TMASGFF), Referat Familienpolitik, 
Wemer-Seelenbinder Str. 6, ^ ^ 6 Er
furt einzureichen. Für das Haushaltsjahr 
2^15 kann der Förderantrag bis zum 15. 
Oktober 2^15eingereichtwerden. 

7.2 Bew^ignngs- nnd Anszahlnngsver-
fahren 

Oie Bewilligung und Auszahlung der 
Zuwendung erfolgt dureh das 
T M A S G F F 

^ Verwendnngsnachweis 

OerVerwendungsnachweis ist nach Nr .6 
der Allgemeinen Nebenbestimmungen 
für Zuwendungen zur Frcjektforderung 
an Gebietskörperschaften und Zusam 
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menschlüsse von Gebietskörperschaften 
(ANBest-Gk) zu fuhren. Abweichend 
hiervon erfolgt die Vorlage des Verwen
dungsnachweises bis spätestens zum 30. 
September des Folgejahres beim 
TMASGFF. 

7.4 Zu beachtende Vorschriften 

Für die Bewilligung, Auszahlung und 
Abrechnung der Zuweisung, für den 
Nachweis und die Prüfung der Verwen
dung sowie die ggf. erforderliche Aufhe
bung des Zuweisungsbescheides und die 
Rückforderung der gewährten Zuweisung 
gelten die §§ 45, 47 und 50 Zehntes Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB X) sowie die 
Verwaltungsvorschriften zu § 44 
ThürLHO, soweit nicht in dieser Richtli
nie Abweichungen zugelassen worden 
sind. 

Heike Werner 
Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie 

Erfurt,22. September 2015 
Az.: 33-6588/15-2 
r M r ^ M z M * 

7.5 Prüfungsrecht 

Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, 
Bücher, Belege und sonstige Geschäfts
unterlagen anzufordern und zu prüfen 
sowie die ordnungsgemäße Verwendung 
der Zuweisung durch örtliche Erhebun
gen zu prüfen oder durch Beauftragte 
prüfen zu lassen (§ 44 Abs. 1 Satz 3 
ThürLHO). Die Prüfungsrechte des Thü
ringer Rechnungshofes (§ 91 ThürLHO) 
bleiben hiervon unberührt. 

8 Schlussbestimmungen 

Soweit die sachlichen bzw. örtlichen 
Gegebenheiten dies erfordern, kann das 
für Familienförderung zuständige Minis
terium im Einzelfall Abweichungen von 
dieser Richtlinie zulassen, wenn hierfür 
unabweisbare und unvorhergesehene 
Gründe vorliegen. 

9 Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 
1. September 2015 in Kraft und mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2018 außer Kraft. 
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